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RS OGH 1986/4/2 3Ob505/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.1986

Norm

ABGB §98

EheG §83 Abs2

Rechtssatz

Daß alle, wann immer während der Dauer der Ehe geschehenen Vermögensvorgänge nicht nur im

Aufteilungsverfahren nach §§ 81  EheG sondern sozusagen immer und vorrangig auch im Verfahren über die

Abgeltung der Mitwirkung eine Ehegatten im Erwerb des anderen berücksichtigt werden müßten, kann dem Gesetz

nicht entnommen werden.
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